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			          Unterschrift
	BETRIEBSANWEISUNG
Diese Muster-Betriebsanweisung muss vor 
Verwendung an die tatsächlichen Betriebsverhältnisse angepasst werden.
Arbeitsplatz: Waschhaus
Tätigkeit: Waschröhre, Bedienen
	
[bookmark: Text2]Stand:       
B210

	Anwendungsbereich

	Bedienen von Waschröhren, 
Durchlaufwaschmaschinen, Postenwaschanlagen

	Gefährdungen

	[image: O:\HV_RD_TOE\Töller\Sicherheitszeichen\Sicherheitszeichen von RBB erstellt\000_BMP_RGB_72dpi\w001_RGB.BMP]
	Eigenmächtiges Aufsteigen zum Schachttrichter ohne Vorbereitungen und ohne 
Sicherungsmaßnahmen, Absturzgefahr nach außen auf den Hallenboden.
Absturzgefahr nach innen besteht auch vom Schachttrichter und in die noch heiße 
Waschröhre, ggf. durch abgeworfene Wäsche aus den Wäschesäcken.
	

	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

	
	Maschinenverkleidungen und sonstige Schutzeinrichtungen nicht entfernen.
Wenn Säcke oder Wäscheteile zu handhaben sind, die zur Verfügung gestellten Schutzhandschuhe benutzen.
Auf der unreinen Seite nicht Essen und nicht Trinken. 
Bei Verlassen der unreinen Seite Schutzkleidung ablegen und Hygieneplan beachten.
	

	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
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	‒	Bei festgestellter oder angezeigter Betriebsstörung Verstopfung nicht zum Schachttrichter 
hinaufsteigen und keinesfalls eigene Versuche zur Störungsbeseitigung unternehmen!
‒	Sacköffner und Waschröhre durch Drücken des Ausschalters stillsetzen.
‒	Vorgesetzte verständigen.
‒	Nur Vorgesetzte dürfen entscheiden,
●	ob sich die Verstopfung durch Bewegungen der Waschröhre möglicherweise von 
selbst auflösen könnte,
●	ob die Medien zur Versorgung zusätzlich abgestellt werden müssen, ggf. ist die 
Waschflotte abzulassen und die Wäsche muss abkühlen,
●	ob unter Einhaltung der hierzu vorgegebenen Schutzmaßnahmen ein Einsteigen 
erforderlich sein wird.

	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
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	Bei jeder Erste-Hilfe-Maßnahme: Selbstschutz beachten, Vorgesetze(-n) informieren
‒	Maschine abschalten, Verletzte bergen, Erste Hilfe leisten, Unfall melden
Notruf:         Ersthelfer/-in:      

	Instandhaltung/Prüfung
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	‒	Sicherheitstechnische Mängel müssen fachgerecht behoben werden und sind deshalb 
Vorgesetzten zu melden, damit diese Reparaturen veranlassen.
‒	Instandhaltungsarbeiten dürfen nur hiermit beauftragte Personen durchführen.
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Betriebsanweisung

Arbeitshilfen
E Vorlagen und Formulare

Wichtig

Diese Betriebsanweisung an die betrieblichen Anforderungen anpassen

So nutzen Sie diese Betriebsanweisung richtig

Die folgende Betriebsanweisung ist ein Muster; sie
kann nicht alle speziellen Gegebenheiten am konkre-
ten Arbeitsplatz in Threm Unternehmen beriicksichti-
gen. Diese Betriebsanweisung muss daher vor ihrem
Einsatz an die konkreten Erfordernisse am jeweiligen
Arbeitsplatz angepasst werden.

Wer erstellt die Betriebsanweisung?

Die Unternehmensleitung hat die Pflicht, die Betriebs-
anweisung zu erstellen. Diese kann die Pflicht auf an-
dere Personen iibertragen - in der Regel werden dies
die im Arbeitsbereich zustindigen Vorgesetzten sein.

Wie erstellt man die Betriebsanweisung?

Um eine Betriebsanweisung richtig und passgenau zu
erstellen, muss man die Arbeitsprozesse, die Materia-
lien, Geridte, Maschinen und auch die erforderliche
personliche Schutzausriistung kennen. Betriebsanwei-
sungen sind schriftlich, in verstiandlicher Form und

so konkret zu verfassen, dass sie in praktisches Verhal-
ten oder Handeln umgesetzt werden kénnen.

Warum braucht man eine Betriebsanweisung?
Lassen sich Gefdhrdungen am Arbeitsplatz nicht durch
technische SchutzmaRnahmen, Anderung der

Arbeitsabldufe oder den Einsatz anderer Materialien
vermeiden, so muss die Unternehmensleitung darauf
einwirken, dass sich die Beschiftigten sicherheits-
gerecht verhalten. Dazu gehéren organisatorische
Mafnahmen, die Bereitstellung personlicher Schutz-
ausriistung sowie die Unterweisung und Information
der Beschiftigten. Betriebsanweisungen sind damit
ein wichtiges Element der Unterweisung.

Weitere Informationen

© Broschiire ,,Betriebsanweisungen fiir Tatigkeiten
mit Gefahrstoffen“ (MB029), () medien.bgetem.de,
Webcode: M18805543

o Betriebsanweisungen zu unterschiedlichen Bran-
chen und Arbeitsgebieten, () medien.bgetem.de,
Thema: Betriebsanweisungen

© Themen von A bis Z: Unterweisungen, (7) bgetem.de,
Webcode: 15547993
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